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Privat: Allgemein 

 
 
1. Ausnahmen vom Progressionsvorbehalt bei Auslandseinkünften 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass bestimmte ausländische Einkünfte – hier Ver-
mietungseinkünfte aus Polen – auch dann dem Progressionsvorbehalt unterliegen, wenn sie 
nach einem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) in Deutschland steuerfrei sind. Die Ausnah-
men vom Progressionsvorbehalt greifen in solchen Fällen nicht, wenn die Voraussetzungen des 
deutschen Steuerrechts erfüllt sind. 

Hintergrund 
Ein Ehepaar, das nicht dauerhaft getrennt lebt, reichte in Deutschland eine gemeinsame Steuerer-
klärung ein. Der Ehemann ist deutscher Staatsbürger und lebt in Deutschland. Er erzielte Einkünfte 
aus seiner Selbständigkeit und unterhält in Deutschland eine Wohnung. Die Ehefrau ist polnische 
Staatsangehörige, wohnt in Polen und erzielt dort Einkünfte aus der Vermietung einer Immobilie. 
Zusätzlich hatte die Ehefrau in Deutschland Einkünfte aus einem Angestelltenverhältnis und aus ei-
nem Gewerbebetrieb. 

Das Finanzamt berücksichtigte die polnischen Vermietungseinkünfte der Ehefrau nicht direkt bei 
der Berechnung der deutschen Einkommensteuer, da diese Einkünfte nach dem DBA-Polen in 
Deutschland steuerfrei sind. Allerdings wurden diese Einkünfte dem sogenannten Progressionsvor-
behalt unterworfen. Das bedeutet: Sie erhöhen den Steuersatz, der auf die übrigen, in Deutschland 
steuerpflichtigen Einkünfte angewendet wird.  

Das Ehepaar legte dagegen Einspruch ein und klagte, weil sie die Anwendung des Progressionsvorbe-
halts auf die polnischen Einkünfte für unzulässig hielten. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. 

Entscheidung 
Der BFH bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Nach deutschem Steuerrecht gilt der Progressi-
onsvorbehalt für Einkünfte, die nach einem DBA in Deutschland steuerfrei sind.  

Es gibt zwar Ausnahmen, zum Beispiel für bestimmte Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von 
Immobilien im Ausland. Diese Ausnahmen greifen aber nur, wenn die Einkünfte aufgrund des DBA 
steuerfrei gestellt werden und nicht bereits aus anderen Gründen – wie hier wegen der sogenannten 
fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht. 

Im vorliegenden Fall war die Ehefrau in Deutschland fiktiv unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, 
weil sie mit einem in Deutschland lebenden Ehepartner zusammen veranlagt wurde. Ihre polnischen 
Vermietungseinkünfte waren in Deutschland nicht steuerbar, da die Immobilie nicht in Deutschland 
liegt. Dennoch werden diese Einkünfte beim Progressionsvorbehalt berücksichtigt, weil sie das Ge-
samteinkommen beeinflussen und damit den Steuersatz für die übrigen Einkünfte erhöhen. 

 
2. Werterhöhung des Teilwerts einer Pensionszusage 
 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Erhöhung des Werts einer Pensi-
onszusage nach einer Scheidung zu steuerpflichtigen Einkünften führen kann – auch 
wenn die betroffene Person selbst keine Gesellschafterin der beteiligten Firma ist. 
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Hintergrund 

Eine Frau hatte sich nach der Scheidung mit ihrem früheren Ehemann darauf geeinigt, einen 
Teil seiner betrieblichen Altersversorgung zu übernehmen. Grundlage war eine Pensions-
zusage, die er von seiner Kommanditgesellschaft erhalten hatte. Im Rahmen des Versor-
gungsausgleichs nach dem Familienrecht wurde dieser Anspruch intern geteilt, sodass die 
Frau eigene Rentenansprüche bekam. 

Zunächst war diese Übertragung steuerfrei. Doch am Jahresende erhöhte sich der Wert der 
Pensionszusage um fast 38.000 EUR. Das Finanzamt wertete diesen Anstieg als Gewinn aus 
Sonderbetriebsvermögen und ordnete ihn der Klägerin zu. Sie sollte also Steuern auf einen 
Betrag zahlen, den sie gar nicht in bar erhalten hatte. Die Frau klagte dagegen. Sie argumen-
tierte, es könne nicht sein, dass sie Steuern zahlen müsse, ohne tatsächlich Geld bekommen 
zu haben. Außerdem forderte sie, wenn sie wie eine Gesellschafterin behandelt werde, müsse 
man ihr auch einen Verlustanteil aus der Gesellschaft zurechnen. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht wies die Klage ab und begründete dies wie folgt: Wer durch eine interne 
Teilung im Versorgungsausgleich Rentenansprüche erhält, wird steuerlich so behandelt, als 
ob er selbst Gesellschafter wäre. Das bedeutet: Wertsteigerungen dieser Pensionszusage 
gelten als Einkünfte aus Gewerbebetrieb – und sind damit steuerpflichtig. 

Das Gericht stellte außerdem klar, dass der Klägerin kein Verlustanteil aus dem negativen Er-
gebnis der Gesellschaft zuzuweisen sei. Die Klägerin müsse die steuerlichen Chancen und 
Risiken übernehmen, die mit der Altersversorgung ihres Ex-Mannes verbunden seien. 

Das Gericht hat die Revision zugelassen. Der Bundesfinanzhof (Az. IV R 12/25) wird nun prü-
fen, ob diese Auslegung Bestand hat. Das Verfahren ist besonders für geschiedene Ehepart-
ner mit betrieblichen Altersversorgungen von Bedeutung. 

 

 

 
Privat: Arbeitnehmende 

 
 
1. Abschreibung nach Wegfall der gewerblichen Prägung einer Personen-
gesellschaft 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, wie die Abschreibung (AfA) für Immobilien 
zu berechnen ist, wenn eine Personengesellschaft ihre gewerbliche Prägung verliert und 
die Immobilien ins Privatvermögen überführt werden. Maßgeblich ist, welcher Wert bei 
der Betriebsaufgabe steuerlich angesetzt wurde. Die Entscheidung klärt, wie die AfA-
Bemessungsgrundlage in solchen Fällen zu bestimmen ist. 
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Hintergrund 

Eine Personengesellschaft vermietete Immobilien und erzielte damit zunächst gewerbliche 
Einkünfte. Zu Beginn des Streitjahres entfiel die gewerbliche Prägung, sodass die Gesell-
schaft nun als vermögensverwaltend galt. Die Immobilien wurden dadurch ins Privatvermö-
gen überführt. 
 
Bei der Betriebsaufgabe wurde zunächst angenommen, dass die Immobilien weniger wert 
sind als in den Büchern stand. Nach einer Außenprüfung setzte das Finanzamt jedoch höhere 
Werte an und stellte einen Betriebsaufgabegewinn fest. Gleichzeitig wurden die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung herabgesetzt, weil die Abschreibungen (AfA) nun von einer hö-
heren Bemessungsgrundlage berechnet wurden. 

Die Klägerin legte Einspruch ein. Das Finanzamt setzte daraufhin den Betriebsaufgabegewinn 
auf null Euro herab. Die Vorinstanz bestätigte diese Entscheidung teilweise. 

Entscheidung 

Der BFH hat die Revision zurückgewiesen und bestätigt, dass die AfA für Immobilien, die nach 
Wegfall der gewerblichen Prägung ins Privatvermögen überführt werden, grundsätzlich nach 
dem Wert zu berechnen sind, der bei der Betriebsaufgabe steuerlich angesetzt wurde. 
 
Normalerweise richtet sich die AfA nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Wird 
ein Gebäude jedoch aus dem Betriebsvermögen ins Privatvermögen überführt und weiterhin 
vermietet, gilt dieser Grundsatz nicht direkt. Die Überführung ist kein Verkauf, sondern ein 
sogenannter „anschaffungsähnlicher Vorgang“. 
 
Das bedeutet: Der bei der Betriebsaufgabe steuerlich erfasste Wert (gemeiner Wert) wird wie 
Anschaffungskosten behandelt und dient als Grundlage für die AfA. Voraussetzung ist, dass 
dieser Wert tatsächlich bei der Betriebsaufgabe steuerlich berücksichtigt wurde. Dies gilt 
auch dann, wenn der Wert nicht korrekt war - solange er steuerlich berücksichtigt wurde. 
 
Wurde kein Wert angesetzt oder die Betriebsaufgabe nicht steuerlich erfasst, bleiben die ur-
sprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten maßgeblich für die AfA. 

 
 

 
Privat: Immobilien 
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1. Adressat einer Grundsteuerwertfeststellung 
 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass ein früherer Grundstückseigentümer 
trotz späterer Übertragung des Grundstücks weiterhin gegen einen Grundsteuerbe-
scheid vorgehen darf. 

Hintergrund 

Mit einem Zwischenurteil stellte das Finanzgericht Münster klar: Auch wenn jemand sein 
Grundstück nicht mehr besitzt, kann er sich gegen die Feststellung des Grundsteuerwerts 
wehren, wenn dieser ursprünglich ihm gegenüber festgesetzt wurde. 

Es ging um folgenden Fall: Ein Mann übertrug 2022 sein Grundstück auf seine Tochter. Das 
Finanzamt stellte 2023 den Grundsteuerwert zum Stichtag 1. Januar 2022 noch auf seinen 
Namen fest. Später, im Jahr 2024, hob das Amt zwar den für 2025 festgesetzten Grundsteu-
ermessbetrag wieder auf. Doch der frühere Eigentümer legte gegen die Feststellung des Werts 
Einspruch ein.  

Das Finanzamt hielt diesen Einspruch für unzulässig, da der Mann nicht mehr beschwert sei. 

Entscheidung 

Das sah das Gericht jedoch anders und entschied: Der Kläger bleibt weiterhin Beteiligter des 
Verfahrens, weil er der offizielle Adressat des Bescheids ist und der Bescheid weiterhin ihm 
gegenüber Rechtswirkung entfalte. Der Bescheid wirkt also weiterhin ihm gegenüber – auch 
wenn er künftig keine Grundsteuer mehr zahlen muss. Damit bleibt er formell beschwert und 
verliert nicht das Recht, sich zu wehren. 

Das Urteil zeigt: Auch ehemalige Grundstückseigentümer können gegen Bescheide zur 
Grundsteuer vorgehen, wenn diese noch auf ihren Namen lauten. Besonders wichtig: Das 
Finanzgericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Unter dem Aktenzeichen II 
R 34/25 wird nun geprüft, ob diese Rechtsauffassung bestätigt wird. 

 
2. Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden 
 
Eine gesetzliche Regelung in § 35c Einkommensteuergesetz (EStG) ermöglicht die Förde-
rung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden. Die 
Finanzverwaltung hat aktuell in einem umfangreichen Schreiben Stellung bezogen.  

Hintergrund 

Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG gibt es, um energetische Sanierungen von selbst-
genutzten Wohnhäusern oder -wohnungen steuerlich zu fördern. Wer also entsprechende 
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Maßnahmen durchführt, kann einen Teil der Kosten direkt von seiner Einkommensteuer ab-
ziehen.  

Ziel ist es, private Haus- und Wohnungsbesitzer zu motivieren, in mehr Klimaschutz und Ener-
gieeinsparung zu investieren. 

Neues Schreiben sorgt für Klarheit 

Das neue Schreiben der Finanzverwaltung beantwortet eine Vielzahl von Einzel- und Anwen-
dungsfragen - sowohl für die Finanzverwaltung als auch für Bürger – etwa zu Fördervorausset-
zungen, begünstigten Aufwendungen oder Nachweisen. 

Es enthält u.a. eine Anlage mit typischen förderfähigen Maßnahmen zu 

 Wärmedämmung von Außenwänden 
 Wärmedämmung von Dachflächen 
 Wärmedämmung von Geschossdecken 
 Erneuerung der Fenster und Außentüren 
 Sommerlicher Wärmeschutz 
 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage 
 Erneuerung der Heizungsanlage 

Wer energetisch sanieren möchte profitiert steuerlich von bis zu 40.000 EUR Steuerermäßi-
gung (über drei Jahre verteilt) – vorausgesetzt, Mindestanforderungen und Nachweise werden 
erfüllt.  

Eigentümer können sich mit dem neuen Schreiben detailliert darüber informieren, welche 
Maßnahmen anerkannt werden und welche Anforderungen erfüllt werden müssen (BMF, 
Schreiben vom 21.8.2025, IV C 1 - S 2296-c/00004/018/050). 

 

 

 

 
Privat: Kapitalanlage 

 
 
1. Besteuerung von Erträgen aus ausländischen Investmentfonds 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Erträge aus einem luxemburgischen Spezial-
Investmentfonds beim Anleger als Erträge aus ausländischen Investmentanteilen zu behandeln 
sind. Die Besteuerung erfolgt nach den speziellen Regeln für Investmentfonds und nicht nach 
allgemeinen steuerlichen Vorschriften. Für Privatanleger bleibt das semi-transparente Besteue-
rungsverfahren maßgeblich. 
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Hintergrund 
Ein Anleger wurde in Deutschland zur Einkommensteuer veranlagt und erzielte unter anderem Ein-
künfte aus Kapitalvermögen. Er investierte in einen luxemburgischen Spezial-Investmentfonds, der 
wiederum fast ausschließlich in andere Investmentfonds investierte. Die Erträge des Fonds wurden 
nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wieder angelegt (thesauriert). 
 
Der Anleger erklärte diese sogenannten ausschüttungsgleichen Erträge als Kapitalerträge ohne in-
ländischen Steuerabzug. Das Finanzamt folgte zunächst dieser Erklärung, änderte aber später die 
Steuerfestsetzung, weil es die Fondseigenschaft des luxemburgischen Fonds anzweifelte. Das führte 
zu einer höheren Besteuerung der Kapitalerträge.  
 
Ein eingeleitetes Strafverfahren gegen den Anleger wurde eingestellt. Gegen den geänderten Steuer-
bescheid legte der Anleger Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Die anschließende Klage des 
Anlegers vor dem Finanzgericht war erfolgreich. Das Finanzamt legte daraufhin Revision beim BFH ein. 
 
Entscheidung 
Der BFH wies die Revision des Finanzamts zurück. Nach Auffassung des Gerichts erfüllte die Fonds-
beteiligung des Anlegers alle Voraussetzungen eines ausländischen Investmentanteils: 

 Der Anleger hatte das Recht, seinen Anteil am Fondsvermögen gegen Rückgabe des Fondsan-
teils ausgezahlt zu bekommen. 

 Der Fonds unterlag in Luxemburg einer staatlichen Aufsicht für gemeinschaftliche Kapitalan-
lagen. 

 
Damit handelte es sich um einen ausländischen Investmentfonds im Sinne des deutschen Steuer-
rechts. Die Erträge aus solchen Fonds werden nach den speziellen Vorschriften für Investment-
fonds besteuert. 

 

 
Unternehmen: Allgemein 

 
 
1. Privatnutzung mehrerer betrieblicher Fahrzeuge 
 
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass die private Nutzung mehrerer betrieb-
licher Fahrzeuge auch dann steuerlich zu berücksichtigen ist, wenn für jedes Fahrzeug 
keine Fahrtenbücher geführt werden. Wird dem Finanzamt nachträglich bekannt, dass 
ein weiteres Fahrzeug privat genutzt wurde, kann der Steuerbescheid geändert werden. 
Die Tatsache, dass eine Person nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig nutzen kann, 
schützt nicht vor einer Besteuerung der Privatnutzung mehrerer Fahrzeuge. 

Hintergrund 
Eine Personengesellschaft betrieb ein Gewerbe und ermittelte ihren Gewinn durch Betriebs-
vermögensvergleich. Im Betriebsvermögen befanden sich zwei Fahrzeuge: ein Saab und ein 
Land Rover Defender. Für beide Fahrzeuge wurden keine Fahrtenbücher geführt, sie waren 
jedoch im Anlagespiegel der Jahresabschlüsse aufgeführt. In den Jahresabschlüssen wurden 
Entnahmen für die private Nutzung nur für den Saab erklärt. 
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Im Rahmen einer Betriebsprüfung stellte das Finanzamt fest, dass auch der Land Rover De-
fender privat genutzt wurde. Die Gesellschaft hatte dies jedoch nicht in den Steuererklärun-
gen angegeben. Einsprüche gegen die nachträgliche Besteuerung der Privatnutzung des zwei-
ten Fahrzeugs blieben erfolglos. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht Hamburg wies die Klage der Gesellschaft ab. Es stellte klar, dass das Fi-
nanzamt den Steuerbescheid nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) ändern darf, wenn 
nachträglich bekannt wird, dass ein weiteres betriebliches Fahrzeug privat genutzt wurde. 

Wesentliche Punkte der Entscheidung: 

 Nachträgliche Tatsachen: Wird dem Finanzamt erst nach Erlass des ursprünglichen 
Steuerbescheids bekannt, dass ein weiteres Fahrzeug privat genutzt wurde, liegt eine 
neue Tatsache vor, die eine Änderung des Bescheids rechtfertigt. 

 Kenntnisstand des Finanzamts: Entscheidend ist, was dem Finanzamt zum Zeitpunkt 
der ursprünglichen Steuerfestsetzung bekannt war. Wenn die private Nutzung eines 
zweiten Fahrzeugs nicht aus den Unterlagen hervorging, durfte das Finanzamt davon 
ausgehen, dass nur ein Fahrzeug privat genutzt wurde. 

 Fahrtenbuch: Die Gesellschaft hätte durch das Führen von Fahrtenbüchern nachwei-
sen können, welches Fahrzeug tatsächlich privat genutzt wurde. Ohne Fahrtenbuch 
wird die Privatnutzung pauschal für jedes betriebliche Fahrzeug angesetzt. 

 Gleichzeitige Nutzung: Auch wenn eine Person nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig 
nutzen kann, wird die Privatnutzung für jedes betriebliche Fahrzeug angesetzt, sofern 
keine Fahrtenbücher geführt werden. 

 

2. Umsatzsteuer bei Online-Veranstaltungsdienstleistungen 
 
Online-Veranstaltungen wie Konzerte, Kurse oder Vorträge werden immer häufiger digital 
angeboten. Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 8.8.2025 neue Regeln zur Um-
satzsteuer für solche Angebote veröffentlicht. Die wichtigsten Änderungen betreffen, 
wie und wo die Umsatzsteuer für verschiedene digitale Veranstaltungsformen anfällt und 
ob Steuerbefreiungen oder ermäßigte Steuersätze möglich sind. 

Hintergrund 

Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft, Bildung, Sport oder Unter-
haltung finden zunehmend online statt. Das kann in Form von Live-Übertragungen, aufge-
zeichneten Mitschnitten oder vorproduzierten Inhalten geschehen. Für die Umsatzsteuer ist 
dabei entscheidend, wie die Veranstaltung angeboten wird: 

 Wird eine Veranstaltung live übertragen, können Teilnehmer in Echtzeit dabei sein, oft 
auch interaktiv. 
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 Vorproduzierte Inhalte wie Aufzeichnungen oder Mitschnitte können jederzeit abgeru-
fen werden. 

 Häufig werden solche Angebote über externe Plattformen oder Dienstleister bereit-
gestellt. 

Die Finanzverwaltung unterscheidet nun genauer, wie diese verschiedenen Formen umsatz-
steuerlich zu behandeln sind. 

Vorproduzierte Inhalte 

Stellt ein Veranstalter eine Aufzeichnung digital zur Verfügung, die der Nutzer zu einem belie-
bigen Zeitpunkt abrufen kann, gilt dies als „elektronisch erbrachte sonstige Leistung“. Das 
bedeutet: Die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Wohnsitz oder Sitz des Kunden, wenn die-
ser kein Unternehmer ist (B2C). Beispiel: Ein Musikvideo wird zum Download angeboten – der 
Ort der Leistung ist dort, wo der Kunde wohnt. 

Wird eine Aufzeichnung jedoch zeitgleich von einem Rundfunk- oder Fernsehsender im Inter-
net übertragen, handelt es sich um eine Rundfunk- oder Fernsehdienstleistung. Auch hier ist 
der Wohnsitz des Kunden entscheidend für die Umsatzsteuer. 

Live-Streaming 

Bei Live-Übertragungen von Veranstaltungen, die in Echtzeit stattfinden, liegt keine „elektro-
nisch erbrachte sonstige Leistung“ vor. Der Grund: Die Veranstaltung wird mit erheblicher 
menschlicher Beteiligung durchgeführt und ist nicht automatisiert. Auch hier gilt: Die Um-
satzsteuer richtet sich nach dem Wohnsitz des Kunden. 

Für Live-Streaming-Angebote kann eine Steuerbefreiung greifen, wenn die Veranstaltung von 
einer begünstigten Einrichtung (z.B. gemeinnützige Organisation) durchgeführt wird. Ent-
scheidend ist, dass das Publikum in Echtzeit teilnimmt – das kann durch Applaus, Kommen-
tare oder einfaches Zuhören geschehen. Findet die Veranstaltung nicht durch eine begünstig-
te Einrichtung statt, kann für den digitalen Eintritt eine ermäßigte Umsatzsteuer gelten. 

Dienstleistungskommission 

Oft werden Online-Veranstaltungen über externe Plattformen oder Dienstleister angeboten. In 
solchen Fällen kann eine sogenannte Dienstleistungskommission vorliegen: Der externe An-
bieter handelt im eigenen Namen, aber für Rechnung des Veranstalters. Das ist zum Beispiel 
der Fall, wenn ein Konzert über ein Streaming-Portal verkauft wird. Auch hier gelten die Regeln 
zur Steuerbefreiung oder zum ermäßigten Steuersatz entsprechend für beide Beteiligte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die umsatzsteuerliche Behandlung von Online-
Veranstaltungen hängt davon ab, ob es sich um Live-Übertragungen, vorproduzierte Inhalte 
oder Rundfunkdienste handelt und wie die Leistung erbracht wird. Für Veranstalter und Platt-
formen ist es wichtig, die Art der Veranstaltung und die Beteiligten genau zu prüfen, um die 
Umsatzsteuer korrekt zu berechnen. 
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3. Umsatzsteuer beim Handel mit Krypto-NFT 
 

Beim Handel mit sogenannten Krypto-NFT (Non-Fungible Token) hat das Finanzgericht Nieder-
sachsen entschieden, dass diese Verkäufe grundsätzlich dem regulären Umsatzsteuersatz un-
terliegen. NFT-Transaktionen gelten dabei nicht als Lieferung von Waren, sondern als sonstige 
Leistungen, die auf elektronischem Weg erbracht werden. Für Wiederverkäufer bedeutet das: 
Verkäufe an Privatpersonen sind in Deutschland steuerpflichtig und nicht ermäßigt zu besteuern. 
 
Hintergrund 
Ein Einzelunternehmer handelte im Inland über das Internet mit Krypto-NFT, die digitale Bilddateien 
als Sammelobjekte darstellen. Er war weder der Urheber der Werke noch der Erstverkäufer, sondern 
kaufte die NFT auf Internetplattformen und verkaufte sie weiter, meist über die Plattform „OpenSea“.  
 
Die Umsätze aus diesen Verkäufen versteuerte er mit dem ermäßigten Steuersatz von 7%. Das Fi-
nanzamt prüfte den Fall und kam zu dem Ergebnis, dass der Handel mit NFT vollständig umsatzsteu-
erpflichtig ist und dem regulären Steuersatz unterliegt. Ein Einspruch des Unternehmers blieb erfolg-
los. 
 
Hinweis: Was sind NFT? NFT sind digitale Besitznachweise, die auf einer Blockchain gespeichert 
werden. Sie sind einzigartig und können nicht einfach gegen andere Token getauscht werden. Beim 
Kauf eines NFT erhält der Käufer keinen physischen Gegenstand, sondern einen Eintrag in einer de-
zentralen Datenbank, der ihm das Eigentum an einem digitalen Gut zuweist. 
 
Entscheidung 
Das Finanzgericht stellte klar, dass beim Handel mit NFT keine Lieferung von Waren vorliegt, sondern 
eine sogenannte sonstige Leistung. Das bedeutet: Es wird kein körperlicher Gegenstand verkauft, 
sondern ein digitales Recht übertragen – konkret der Eintrag auf der Blockchain, der das Eigentum am 
digitalen Objekt dokumentiert. 
Die Leistungen des Unternehmers wurden zu etwa 50% im Inland erbracht. Für die umsatzsteuerliche 
Behandlung ist entscheidend, ob die Leistung an einen Unternehmer (B2B) oder an eine Privatper-
son (B2C) erbracht wird: 

 Bei Leistungen an Unternehmer (B2B) ist der Ort der Leistung grundsätzlich dort, wo der Emp-
fänger sein Unternehmen betreibt. 

 Bei Leistungen an Privatpersonen (B2C) ist der Ort der Leistung in der Regel dort, wo der leis-
tende Unternehmer seinen Sitz hat.  

 
Eine Sonderregelung besteht für die Erbringung von elektronischen Dienstleistungen. Da der Unter-
nehmer allerdings keine Nachweise über die Unternehmereigenschaft seiner Kunden vorlegen konnte, 
ging das Gericht davon aus, dass die Verkäufe überwiegend an Privatpersonen erfolgten. Damit gel-
ten die Verkäufe als auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an Nichtunternehmer.  
 
Diese Entscheidung schafft Klarheit für alle, die mit NFT handeln: Verkäufe an Privatpersonen sind in 
Deutschland steuerpflichtig und müssen mit dem regulären Umsatzsteuersatz abgerechnet werden. 
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Unternehmen: Personal 
 
 
1. Lohnsteuer-Prüfungen 2024 bringen fast 827 Millionen Euro ein 
 
Unternehmen berechnen die Lohnsteuer für ihre Mitarbeiter und führen sie ans Finanz-
amt ab. Doch ob das auch tatsächlich korrekt umgesetzt wurde, wird regelmäßig geprüft 
- und nicht selten kommt es zu Beanstandungen.  

Hintergrund 

Wenn Unternehmen an Ihre Arbeitnehmer Löhne bezahlen, müssen sie auch die Lohnsteuer 
korrekt berechnen und an den Staat abführen. Damit das funktioniert, gibt es regelmäßige 
Prüfungen – die sogenannten Lohnsteuer-Außenprüfungen und die Lohnsteuer-Nachschau. 
Dabei kontrollieren Finanzämter, ob Arbeitgeber die gesetzlichen Regeln einhalten. 

Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2024 zeigen: Durch diese Prüfungen konnten die Finanzäm-
ter bundesweit zusätzliche Steuereinnahmen von insgesamt 826,9 Millionen EUR verbu-
chen. Damit wird deutlich, wie wichtig die Kontrollen für den Staatshaushalt sind. 

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 2,57 Millionen Arbeitgeber. Im vergangenen Jahr wur-
den davon 69.199 Betriebe genauer unter die Lupe genommen – darunter sowohl private Fir-
men als auch öffentliche Verwaltungen. 

Im Einsatz waren durchschnittlich 1.852 Prüfer der Länder. Unterstützung kam zusätzlich 
vom Bundeszentralamt für Steuern: Dort halfen 32 Spezialisten bei besonders komplexen Fäl-
len aus. 131 solcher gemeinsamen Prüfungen wurden 2024 abgeschlossen. 

Lohnabrechnung zuverlässig gestalten 

Die Zahlen zeigen: Auch wenn nur ein kleiner Teil aller Arbeitgeber tatsächlich geprüft wird, 
haben diese Kontrollen große Wirkung. Falsch berechnete oder nicht abgeführte Lohnsteuern 
können so aufgedeckt und nachgefordert werden. Für Unternehmen bedeutet das: Wer seine 
Lohnabrechnung korrekt und transparent gestaltet, ist auf solche Prüfungen gut vorbereitet. 

 

2. Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026 
 
Die Finanzverwaltung hat die Regeln zur Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzug überar-
beitet. Die Neuerungen gelten ab 2026 und betreffen alle Arbeitgeber und Beschäftigten, 
die in Deutschland arbeiten.  

Hintergrund 
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Ziel ist es, die Berücksichtigung von Alters- und Krankenversicherungsbeiträgen beim Lohn-
steuerabzug zu vereinfachen und an aktuelle Gesetzesänderungen anzupassen. Doch worum 
genau geht es?  

Die Vorsorgepauschale ist eine pauschale Berücksichtigung der Aufwendungen für Alters- 
und Krankheitsvorsorge beim Lohnsteuerabzug. Sie setzt sich aus mehreren Teilbeträgen 
zusammen:  

 die Rentenversicherung,  
 die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung,  
 die private Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung und  
 ab 2026 auch für die Arbeitslosenversicherung.  

Bei der Einkommensteuerveranlagung wird die Vorsorgepauschale nicht berücksichtigt – dort 
zählen die tatsächlich gezahlten Beiträge. 

Neuregelungen ab 2026 

Ab 2026 gibt es einige wichtige Änderungen: 

 Für die private Basiskranken- und Pflegeversicherung werden die ab 2026 elektro-
nisch bereitgestellten Beträge berücksichtigt. Arbeitgeber müssen diese Monatsbeträ-
ge auf das Jahr hochrechnen und um steuerfreie Zuschüsse reduzieren. 

 Neu (für Steuerklassen I bis V) ist der Teilbetrag für die Arbeitslosenversicherung, der 
zusammen mit den anderen Teilbeträgen den Betrag von 1.900 EUR pro Jahr nicht 
überschreiten darf. 

 Die bisherige Mindestvorsorgepauschale für Kranken- und Pflegeversicherung ent-
fällt. Das kann besonders für privat Krankenversicherte in Steuerklasse V oder VI zu ei-
ner höheren Lohnsteuer führen, wenn keine Beiträge übermittelt werden. 

Weitere Anpassungen betreffen die Berechnung der Teilbeträge und werden in dem neuen 
Schreiben der Finanzverwaltung detailliert erläutert (BMF-Schreiben vom 14. August 2025 – IV 
C 5 – S 2367/00012/004/033). Mit diesen Änderungen will die Finanzverwaltung mehr Klarheit 
und Einheitlichkeit beim Lohnsteuerabzug schaffen.  

 

 

 
Unternehmen: Kapitalgesellschaften  

 
 
1. Elektronische Bekanntgabe von Körperschaftsteuer-Bescheiden  
 
Die Steuerverwaltungen von Berlin und Niedersachsen gehen bei der Digitalisierung 
neue Wege. Ab September 2025 können Unternehmen und Steuerberater dort erstmals 
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Körperschaftsteuer-Bescheide auch digital über das Online-Portal ELSTER abrufen. Da-
mit wird ein weiterer Schritt hin zu papierarmen und schnelleren Verfahren gemacht. 

Hintergrund 

ELSTER („Elektronische Steuererklärung“) ermöglicht die elektronische Übertragung von 
Steuerdaten zwischen Bürgern, Steuerberatern, Arbeitgebern, Kommunen, Verbänden, Fi-
nanzbehörden und sonstigen Institutionen. Ziel der Finanzverwaltungen ist es, die Verfahren 
Schritt für Schritt bundesweit zu digitalisieren. Berlin und Niedersachsen gehören nun zu den 
Ländern, die hier vorangehen. 

Elektronische Zustellung in Berlin und Niedersachsen möglich 

In Berlin startet die elektronische Zustellung am 1.9. 2025. Unternehmen und steuerberaten-
de Berufe erhalten ihre Körperschaftsteuerbescheide dann auf Wunsch direkt online – so wie 
es bei Einkommensteuer- oder Gewerbesteuerbescheiden bereits möglich ist. Voraussetzung 
bleibt vorerst eine aktive Einwilligung in die digitale Zustellung. Die Verwaltung verspricht 
sich davon eine bessere Weiterverarbeitung und eine Vereinfachung der Abläufe. 

Auch in Niedersachsen können Körperschaften ihre Bescheide ab sofort über ELSTER digital 
empfangen. Dort betreuen die Finanzämter rund 139.000 Körperschaften. Neu ist, dass nun 
auch  

 Bescheide zur Festsetzung der Körperschaftsteuer,  
 der gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos und  
 der gesonderten Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteu-

er  

vollständig elektronisch zugestellt werden können. Bis Ende 2025 ist die Zustimmung der Un-
ternehmen noch erforderlich.  

Wichtig: Ab 2026 soll die elektronische Zustellung aber der Regelfall sein, wenn die Steu-
ererklärung ebenfalls elektronisch eingereicht wurde. Wer weiterhin Papier bevorzugt, muss 
dann aktiv widersprechen. 

Für Unternehmen bedeutet die Neuerung: Weniger Papier, schnellere Bearbeitung und ein 
direkter Zugriff auf wichtige Bescheide. Langfristig soll so die gesamte Kommunikation mit 
dem Finanzamt deutlich einfacher werden. 

 
2. Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Verkauf mehrerer Immobilien 
durch Kapitalgesellschaft 

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) klärt, dass eine Kapitalgesellschaft die erweiterte 
Kürzung der Gewerbesteuer nicht in Anspruch nehmen kann, wenn sie mehrere Immobilien in-
nerhalb kurzer Zeit verkauft. Maßgeblich ist, ob die Tätigkeit noch als reine Vermögensverwaltung 
gilt oder bereits als gewerblicher Grundstückshandel einzustufen ist. 
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Hintergrund 
Eine GmbH, die zu einem Immobilienkonzern gehört, hatte in ihrem Gesellschaftszweck unter ande-
rem die Verwaltung eigenen Vermögens und den Erwerb von Immobilien festgelegt. Sie kaufte fünf 
Grundstücke und verkaufte diese wenige Jahre später gesammelt („en bloc“) an eine andere Gesell-
schaft des Konzerns. 

Für das betreffende Jahr erklärte die GmbH einen Gewinn aus dem Verkauf und beantragte die soge-
nannte erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer nach § 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG). 
Diese Regelung ermöglicht es Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und 
nutzen, den auf diese Tätigkeit entfallenden Gewinn von der Gewerbesteuer zu kürzen.  

Das Finanzamt lehnte den Antrag ab, da es die Verkäufe als gewerblichen Grundstückshandel und 
nicht mehr als reine Vermögensverwaltung einstufte. Einspruch und Klage der GmbH blieben erfolg-
los. 

Entscheidung 
Der BFH bestätigte die Auffassung des Finanzamts: Die GmbH hat keinen Anspruch auf die erweiter-
te Gewerbesteuerkürzung. Entscheidend ist, dass die Tätigkeit der GmbH über die reine Verwaltung 
und Nutzung des eigenen Grundbesitzes hinausging und bereits gewerblichen Charakter hatte. 

Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist nur möglich, wenn ein Unternehmen aus-
schließlich eigenen Grundbesitz verwaltet und nutzt. Sobald jedoch ein gewerblicher Grundstücks-
handel vorliegt, entfällt diese Begünstigung. Ein gewerblicher Grundstückshandel wird insbesondere 
dann angenommen, wenn innerhalb kurzer Zeit mehrere Immobilien verkauft werden. Im entschie-
denen Fall hatte die GmbH die Grundstücke bereits im dritten Jahr nach dem Erwerb wieder veräu-
ßert. Dies spricht dafür, dass von Anfang an eine Verkaufsabsicht bestand und die Tätigkeit nicht mehr 
als bloße Vermögensverwaltung zu werten ist. 

Ein wichtiges Kriterium ist die sogenannte Drei-Objekt-Grenze: Verkauft eine Gesellschaft innerhalb 
von fünf Jahren mehr als drei Immobilien, wird in der Regel ein gewerblicher Grundstückshandel 
angenommen. Im vorliegenden Fall wurde diese Grenze überschritten, da fünf Grundstücke verkauft 
wurden. Die Art des Verkaufs – hier ein Gesamtverkauf („en bloc“) – spielt dabei keine Rolle. 

Für die Beurteilung, ob die Tätigkeit noch als Vermögensverwaltung gilt, ist das Kriterium der Nachhal-
tigkeit (§ 15 Abs. 2 Einkommensteuergesetz) nicht entscheidend. Maßgeblich ist allein, ob die Schwel-
le zum gewerblichen Grundstückshandel überschritten wurde. 

3. Verlustnutzung nach Anwachsung einer GmbH & Co. KG auf eine 
GmbH 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass eine GmbH die von ihr als Kommanditistin ei-
ner GmbH & Co. KG nicht genutzten Verluste auch nach dem Ausscheiden der Komplementär-
GmbH und der Anwachsung des Gesellschaftsvermögens weiterhin mit künftigen Gewinnen ver-
rechnen kann. Die für die Verlustnutzung erforderliche Unternehmensidentität bleibt dabei er-
halten. Auch der gewerbesteuerliche Verlust kann von der GmbH genutzt werden. 

Hintergrund 
In dem entschiedenen Fall war eine GmbH alleinige Kommanditistin einer GmbH & Co. KG. Die Kom-
plementär-GmbH, die nicht am Kapital beteiligt war, schied ohne Entschädigung aus der Gesell-
schaft aus. Dadurch ging das gesamte Vermögen der GmbH & Co. KG im Wege der sogenannten An-
wachsung auf die GmbH über. Die GmbH beantragte, bisher nicht genutzte Verluste aus ihrer Betei-
ligung an der GmbH & Co. KG steuerlich geltend zu machen. 
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Das Finanzamt lehnte dies zunächst ab. Es argumentierte, dass die Voraussetzungen für die Nutzung 
der Verluste nicht mehr vorlägen, weil der ursprüngliche Geschäftsbetrieb der GmbH & Co. KG weit-
gehend eingestellt worden sei und somit die notwendige Unternehmensidentität fehle. Auch den ge-
werbesteuerlichen Verlust erkannte das Finanzamt nach einer Außenprüfung nicht mehr an. 

Entscheidung 
Der BFH entschied zugunsten der GmbH. Die Richter stellten klar, dass die verrechenbaren Verluste, 
die nach § 15a Einkommensteuergesetz (EStG) festgestellt wurden, durch die Anwachsung nicht 
untergehen. Sie können weiterhin mit künftigen Gewinnen der GmbH verrechnet werden. 

Wesentliche Punkte der Entscheidung: 

 Verluste, die einem Kommanditisten einer GmbH & Co. KG zuzurechnen sind und die wegen 
eines negativen Kapitalkontos nicht sofort genutzt werden konnten, bleiben auch nach der 
Anwachsung erhalten. 

 Die Anwachsung führt nicht dazu, dass diese Verluste in ausgleichsfähige Verluste umqualifi-
ziert werden. 

 Die für die Nutzung des gewerbesteuerlichen Verlusts nach § 10a Gewerbesteuergesetz (Ge-
wStG) erforderliche Unternehmensidentität bleibt bestehen, wenn das Vermögen der GmbH & 
Co. KG auf die GmbH übergeht. 

 Die GmbH kann somit sowohl die verrechenbaren Verluste nach § 15a EStG als auch den ge-
werbesteuerlichen Verlust der GmbH & Co. KG nutzen. 

 

 

 
Unternehmen: Freie Berufe  

 
 
1. Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen eines Persönlichkeitstrainers 

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) klärt, dass die Leistungen eines Persönlichkeits-
trainers für Kinder und Jugendliche unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer 
befreit sein können. Entscheidend ist, ob die Tätigkeit der Erziehung dient und die Einrichtung 
eine vergleichbare Zielsetzung wie öffentliche Bildungseinrichtungen verfolgt. 

Hintergrund 
Ein Persönlichkeitstrainer bot Kurse zur Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern an. 
Die Eltern zahlten die Kursgebühren direkt an den Trainer. In seiner Steuererklärung gab der Trainer die 
Umsätze zunächst als steuerpflichtig an, beantragte später jedoch die Steuerbefreiung für die 
Trainings an Schulen.  

Das Finanzamt lehnte dies ab, woraufhin der Trainer Einspruch und anschließend Klage erhob. Im 
zweiten Rechtsgang gab das Gericht dem Trainer Recht. 

Entscheidung 
Der BFH entschied, dass die Leistungen des Trainers eng mit der Erziehung von Kindern und Jugendli-
chen verbunden sind. Nach europäischem Recht sind solche Leistungen grundsätzlich von der Um-
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satzsteuer befreit, wenn sie von Einrichtungen erbracht werden, die eine vergleichbare Zielsetzung 
wie öffentliche Bildungseinrichtungen verfolgen. 

Im konkreten Fall stellte das Gericht fest, dass die Kurse des Trainers darauf ausgerichtet waren, die 
geistige und charakterliche Entwicklung der Kinder zu fördern. Die Kinder sollten ihre eigenen Fä-
higkeiten und Stärken entdecken und weiterentwickeln. Damit erfüllte der Trainer die Voraussetzun-
gen für eine steuerbefreite Erziehungstätigkeit. 

 

 
 

Sonderthemen 
 

 
1. Allgemeinverfügung zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszu-
schlags 
 

Der Solidaritätszuschlag war viele Jahre lang umstritten. Zahlreiche Steuerzahler hatten 
gegen dessen Erhebung Einspruch eingelegt, weil sie die Abgabe für verfassungswidrig 
hielten. Jetzt haben die obersten Finanzbehörden der Länder eine Allgemeinverfügung 
veröffentlicht. Alle offenen Einsprüche und Änderungsanträge, die sich auf den Solidari-
tätszuschlag bis einschließlich 2020 beziehen, werden damit zurückgewiesen. 

Hintergrund  

Sowohl das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) als auch der Bundesfinanzhof (BFH) haben in 
mehreren Entscheidungen bestätigt, dass der Solidaritätszuschlag bis 2020 nicht gegen das 
Grundgesetz verstößt. So hatte das BVerfG schon 2013 zwei Verfassungsbeschwerden zur 
Erhebung des Solis nicht zur Entscheidung angenommen. Auch eine spätere Richtervorlage 
von 2023 wurde als unzulässig verworfen. Zuletzt stellte der BFH im Februar 2024 ausdrück-
lich fest, dass auch für die Jahre 1999 bis 2002 keine verfassungsrechtlichen Zweifel beste-
hen. 

Anträge und Einsprüche zurückgewiesen 

Um Verwaltungsaufwand zu sparen, beenden die Finanzbehörden nun die vielen noch offe-
nen Verfahren pauschal. Grundlage dafür ist die Abgabenordnung, die solche allgemeinen 
Entscheidungen in Massenverfahren erlaubt. 

Für Betroffene bedeutet das: Wer bis jetzt auf eine positive Entscheidung gehofft hat, muss 
davon ausgehen, dass sein Einspruch ohne Einzelfallprüfung erledigt ist. Es bleibt rechtlich 
dann nur noch die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres Klage beim Finanzgericht einzu-
reichen.  
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2. Steueränderungsgesetz 2025 wurde beschlossen 
 
Das Bundeskabinett hat das sog. Steueränderungsgesetz 2025 auf den Weg gebracht. In 
diesem Gesetzentwurf sind Entlastungsmaßnahmen für Bürger vorgesehen.  

Hintergrund 

Durch anhaltende Krisen, wie die Corona-Pandemie, die Inflation und steigende Energiekos-
ten mussten auch Bürger wirtschaftliche Mehrbelastungen stemmen. Mit einem Steuerände-
rungsgesetz werden verschiedene Maßnahmen geplant, um für Entlastung zu sorgen. 

Geplante Maßnahmen 

Ein zentraler Punkt des Regierungsentwurfs ist die Erhöhung der Entfernungspauschale: 
Künftig sollen Beschäftigte 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer von der Steuer 
absetzen können. Bisher galt dieser Satz erst ab dem 21. Kilometer.  

Wie würde sich das wirtschaftlich auswirken?  

 Für Pendler mit einem Arbeitsweg von zehn Kilometern bedeutet das jährlich 176 EUR 
mehr Werbungskosten.  

 Bei 20 Kilometern sind es 352 EUR,  
 bei fünf Kilometern immerhin 88 EUR.  

Auch die Mobilitätsprämie soll bestehen bleiben. Sie richtet sich an Personen mit niedrigen 
Einkommen, die von der Pauschale profitieren würden, deren Einkommen jedoch so gering 
ist, dass sie keine oder kaum Steuern zahlen. Die ursprünglich befristete Regelung soll dauer-
haft verlängert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Gastronomie. Ab 2026 soll der Umsatzsteuersatz für 
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen von 19 auf 7 Prozent sinken – allerdings nicht 
für Getränke. Davon profitieren dann nicht nur klassische Restaurants, sondern auch Bäcke-
reien, Metzgereien, Caterer sowie Anbieter von Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung.  

Zusätzlich ist geplant, die Steuervergünstigung für Agrardiesel wieder vollständig einzufüh-
ren. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhalten damit erneut eine dauerhafte Entlastung, 
was Planungssicherheit und Stabilität in einem stark schwankenden Marktumfeld schaffen 
soll. 

Neben diesen Kernpunkten sieht das Gesetz außerdem technische Anpassungen im Steuer-
recht vor, etwa zur elektronischen Bescheidbekanntgabe, zur Einfuhrumsatzsteuer sowie zur 
Sonderabschreibung beim Mietwohnungsneubau. 
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3. Verlängerte Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat klargestellt, dass für die Anwendung der verlängerten 
Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehung genaue Feststellungen zum Steueranspruch 
und zum Vorsatz des Steuerpflichtigen notwendig sind. Ohne diese Feststellungen kann 
nicht entschieden werden, ob die zehnjährige Frist gilt. Das Verfahren wurde deshalb an 
die Vorinstanz zurückverwiesen. 

Hintergrund 
Ein Ehepaar hatte sich in einem gemeinschaftlichen Testament gegenseitig als Alleinerben 
eingesetzt. Die Ehefrau brachte später den Großteil ihrer Wertpapiere in eine gemeinsam mit 
ihrem Ehemann abgeschlossene Lebensversicherung ein. Nach ihrem Tod ging das Finanzamt 
zunächst davon aus, dass der Wert des Nachlasses unter dem Freibetrag lag. Deshalb wurde 
keine Erbschaftsteuererklärung angefordert und keine Steuer festgesetzt. 

Erst später erfuhr das Finanzamt von der Übertragung der Wertpapiere auf die Lebensver-
sicherung. Es bewertete dies als hälftige Schenkung der Ehefrau an den Ehemann und for-
derte nun eine Erbschaftsteuererklärung an. Der Ehemann legte Einspruch und klagte, blieb 
aber zunächst erfolglos. 

Entscheidung 
Der BFH entschied, dass die Revision des Klägers begründet ist. Für die Anwendung der ver-
längerten Festsetzungsfrist von zehn Jahren bei Steuerhinterziehung (§ 370 Abgabenord-
nung – AO) müssen sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand der Steuerhinter-
ziehung geprüft werden. 

 Objektiver Tatbestand: Es muss festgestellt werden, ob tatsächlich Steuern verkürzt 
wurden. Das ist der Fall, wenn Steuern nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt werden. 

 Subjektiver Tatbestand: Es muss geprüft werden, ob der Steuerpflichtige vorsätzlich 
gehandelt hat. Das bedeutet, er muss gewusst oder zumindest für möglich gehalten 
haben, dass eine Steuer entsteht und diese verkürzt wird. Auch bedingter Vorsatz 
reicht aus. Irrt sich der Steuerpflichtige über das Entstehen der Steuer, liegt kein Vor-
satz vor. 

Im vorliegenden Fall fehlten dem BFH ausreichende Feststellungen dazu, ob und in welcher 
Höhe ein Steueranspruch bestand und ob der Kläger vorsätzlich gehandelt hat. Ohne diese 
Feststellungen kann nicht beurteilt werden, ob die verlängerte Festsetzungsfrist wegen Steu-
erhinterziehung gilt. 

Das Verfahren wurde daher an die Vorinstanz zurückverwiesen. Das Finanzgericht muss 
nun klären, ob tatsächlich eine Steuerhinterziehung vorlag und ob die Voraussetzungen für 
die verlängerte Festsetzungsfrist erfüllt sind. 
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